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oder zur privaten Hilfeleistung 
vielfach kaum möglich ist. 

Einige neue Engagementformen 
erfordern hohe Fachkenntnisse 
– von der Programmierung einer 
App und dem Aufbau einer Home-
page über die Einrichtung und 
Wartung der Hard- und Software 
im Verein bis hin zu speziellen 
Kenntnissen im Bereich IT-Sicher-
heit oder Datenschutz. Dieser 
neue digital geprägte Engagem-
entbereich („Nerd- Engagement“) 
kann dabei inhaltlich vom ur-
sprünglichen Engagementfeld 
vollständig entkoppelt sein. So 
müssen Engagierte, die einen 
Online-Stream für den Musik verein 
organisieren, nicht zwangsläufig 
auch musikalisch sein oder gar 
ein Instrument beherrschen. Da-
bei ist stets zu beachten, dass  

digitale Plattformen und Medien 
eigenen Regeln folgen, die es zu 
beherrschen gilt, um erfolgreich 
zu sein, wie unzählige Influencer, 
Blogger oder Twitterer belegen 
(„Media-Engagement“).

Kennzeichnend für einige dieser 
neuartigen Engagementformen 
ist, dass für das Engagement 
selbst keine formale Mitglied-
schaft in einem Verein oder einer 
Organisation vorausgesetzt wird. 

Atemberaubende Potenziale 
für den ländlichen Raum

Der ländliche Raum ist in  
Sachen digitales Engagement  
bei weitem nicht so abgehängt, 
wie sich aufgrund der öffent -
lichen Darstellung vermuten  
ließe. Vereine, Verbände und  

Initiativen haben die Digitali-
sierung in unterschiedlichem  
Umfang und beschleunigt durch 
die Pandemie vollzogen. Das 
Feld unterliegt weiterhin einem 
schnellen Wandel, sodass künftig 
mit erheblichen Veränderungen 
zu rechnen ist. Bspw. ist unklar, 
welche der in den letzten Jahren 
stattgefundenen Entwicklungen 
im digitalen Bereich mit Abflauen 
der Pandemie wieder an Bedeu-
tung verlieren werden, welche 
bleiben oder gar ausgebaut wer-
den. Fest steht, dass die Digita-
lisierung gerade für das Engage-
ment im ländlichen Raum atem-
beraubende Potenziale verspricht. 
Dies jedoch nur, wenn sie kom-
patibel und nutzbringend für  
die be stehenden sozialen und  
infrastrukturellen Rahmenbedin-
gungen ist. 
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In Deutschland gibt es insgesamt 10 788 Bürger-
meisterinnen und Bürgermeister, so viele wie Städte 
und Gemeinden (Stand 20.9.2021, Destatis). Knapp 
60 % der Bürgermeister*innen üben ihr Amt aber 
nicht hauptamtlich, sondern als Ehrenamt aus. In 
drei Flächenländern (Hessen, Nordrhein-Westfalen, 
Saarland) und den Stadtstaaten Berlin, Bremen und 
Hamburg gibt es keine ehrenamtlichen Bürgermeis-

ter*innen (eBm). In den anderen Bundesländern  
bestehen z. T. erhebliche Unterschiede hinsichtlich 
des Anteils der Kommunen mit eBm – von 98 % in 
Rheinland-Pfalz bis zu 6 % in Baden-Württemberg 
(s. Abb. 1). EBm sind zudem überwiegend im länd-
lichen Raum anzutreffen: 73 % der nach einer Ein-
stufung von Eurostat gering besiedelten Gemeinden 
haben einen eBm (Stand 20.9.2021, Destatis/ 
Eurostat). Die durchschnittliche Einwohnerzahl einer 
Kommune mit eBm liegt bei 1 230, mit hauptamt-
lichen Bürgermeister*innen (hBm) dagegen bei  
15 890 Einwohner*innen. 

EBm erfüllen je nach Kommune unterschiedliche 
Aufgaben und ihre Kompetenzen sind neben dem 
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rechtlichen Rahmen des Bundeslandes auch ab-
hängig von weiteren Faktoren wie der Einbindung  
in eine Verwaltungsgemeinschaft, der Gemeinde-
größe, Infrastruktur, gemeindeeigenen Einrichtun-
gen, finanziellen Ausstattung, Beziehungen zum  
Gemeinderat etc. 

Obwohl die eBm gegenüber ihren hauptamtlichen 
Kolleg*innen deutlich in der Überzahl sind, wurden 
sie bislang in der Forschung vernachlässigt. An die-
ser Lücke setzt ein durch das Bundesministerium  
für Ernährung und Landwirtschaft gefördertes Pro-
jekt der Ruhr-Universität Bochum an und erforscht 
dieses wichtige Amt der politischen Repräsentation 
im ländlichen Raum anhand einer im Jahr 2022 
durchgeführten Befragung ehrenamtlicher Bürger-
meister*innen. Dafür wurde, abgeleitet aus den in 
den Kommunalverfassungen zugeschriebenen 
Kompetenzen, sowie nach qualitativen Interviews 
mit eBm und in Rücksprache mit dem Deutschen 
Städte- und Gemeindebund, ein breit angelegter 
Fragebogen entworfen. Durch eine gute Rücklauf-
quote von 23 % (n = 1 491 eBm)1 aus allen Bundes-
ländern mit eBm können die Befragung und ihre  
Ergebnisse als repräsentativ angesehen werden. 

Im Folgenden präsentieren wir erste Ergebnisse 
der Befragungen zu den Themenbereichen Sozial-
profil, Zeitaufwand, Aufgaben, Motivation, Nach-
wuchsmangel und Anfeindungen im Amt. Ein  
Ausschnitt der Forschungsergebnisse wird aus-
gewertet nach Bundesland, Geschlecht und,  
wenn es sinnvoll ist, auch nach Gemeindegröße 
beschrieben. 

 ● Der „typische“ eBm ist ein verheirateter Mann 
mit Kindern über 14 Jahren, der als Angestellter 
arbeitet und schon lange in seiner Gemeinde 
lebt. Das durchschnittliche Alter der befragten 
eBm liegt insg. bei 56,6 Jahren, wobei die 
ehren amtlichen Bürgermeisterinnen mit 54,6 
Jahren etwas jünger sind als die männlichen 
Kollegen (57 Jahre). 

 ● 18 % der Befragten sind weiblich. Im Hauptamt 
lag der Frauenanteil in einer Befragung dage-
gen bei 10 % (Heinelt et al. 2018: 30). Daher 
lässt sich davon ausgehen, dass Frauen relativ 
gesehen häufiger ehrenamtliche Bürgermeiste-
rinnen sind als hauptamtliche. Trotzdem sind  
Frauen in diesem politischen Amt deutlich unter-
repräsentiert.

Abbildung 1: Anteil der Kommunen in den Ländern mit eBm (Stand 20.9.2021)

 
Quelle: Destatis, Statistische Ämter der Länder, eigene Erhebung, eigene Darstellung

1 Die Spannweite der Rücklaufquoten nach Bundesland ist erheblich und erstreckt sich von 6,5 % in Thüringen bis zu 56,6 % in Bayern.

eBm = ehrenamtliche Bürgermeister*innen hBm = hauptamtliche Bürgermeister*innen
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 ● Etwa die Hälfte der Befragten hat eine Fachhoch-
schul-/Hochschulreife, 28 % haben einen Realschul-
abschluss, 5 % besuchten die Polytechnische 
Oberschule und 16 % besitzen einen Haupt-/
Volksschulabschluss. Dabei zeigte sich, dass die 
ehrenamtlichen Bürgermeisterinnen tendenziell 
einen etwas höheren Bildungsabschluss haben 
als die männlichen Teilnehmer der Studie. 

 ● Hinsichtlich der Berufsabschlüsse besitzen 37 % 
der eBm einen Fachschulabschluss (inkl. Meister- 
oder Technikerausbildung), 42 % haben eine Be-
rufsausbildung absolviert und 30 % einen Hoch-
schulabschluss erworben (Mehrfachnennungen 
möglich). 28 % gaben an, nicht erwerbstätig zu 
sein, davon sind 70 % im Ruhestand und 21 % 
haben ihren Hauptberuf wegen des Bürger-
meisteramtes aufgegeben. 

 ● Mehr als die Hälfte der Befragten sind als Ange-
stellte beschäftigt und jeweils ein Fünftel selb-
ständig oder Beamte. Für das Ehrenamt haben 
45 % die Arbeitszeit in ihrem Hauptberuf reduziert 
und 69 % aller Studienteilnehmer*innen fühlten sich 
bei der Ausübung ihres Ehrenamtes von ihrem 
Arbeitgeber unterstützt. Die durchschnittliche  
angegebene Arbeitszeit im Hauptberuf beträgt  
35 Stunden pro Woche. In den jeweiligen Bun des-
ländern zeigen sich deutliche Unterschiede, die 
im Zusammenhang mit dem zeitlichen Aufwand 
für das Ehrenamt verstanden werden müssen.  
So liegt bspw. die durchschnittliche Wochen-
arbeitszeit in Bayern bei 28 Stunden und in  
Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt bei 
über 41 Stunden. Weitere deutliche Unter-
schiede sind zwischen Frauen (29 Stunden)  
und Männern (37 Stunden) zu erkennen. 

Die unterschiedlichen Arbeitszeiten im Haupt-
beruf haben einen wichtigen Einfluss auf die  
Altersvorsorge der Betroffenen, da nur in man-
chen Bundesländern ab einer gewissen Anzahl  
an Jahren im Amt ein Ehrensold gezahlt wird,  
so bspw. in Bayern oder neuerdings in Sachsen. 
Das Amt muss man sich also nicht nur im Moment, 
sondern auch im Ruhestand leisten und die feh-
lenden Einzahlungen in die Rentenver sicherung 
aufgrund der Arbeitszeitreduktion kompensieren 
können. Hierbei ist eine deutliche Disparität nach 
Geschlecht zu erkennen, da nur 31 % der nichter-
werbstätigen Frauen Rentnerinnen sind und 41 % 
ihren Beruf aufgaben (im Vergleich zu 17 % der 
Männer ohne Erwerbstätigkeit). Daraus lässt sich 
für die Gruppe der Nichterwerbstätigen schließen, 
dass die ökonomische Situation der weiblichen 
eBm durch fehlendes Erwerbseinkommen bzw. 
Rentenleistung schlechter ist als die ihrer männ-
lichen Kollegen und sie daher eher im Alter von 
anderen abhängig werden könnten. 

Große Unterschiede bei Arbeitsaufwand  
im Amt und Aufgabenspektrum

Der Arbeitsaufwand in Stunden pro Woche unter-
scheidet sich zwischen den befragten eBm nach 
Bundesland deutlich (s. Abb. 2). Während die  
ehrenamtlichen Bürgermeister*innen aus Branden-
burg angaben, im Durchschnitt 11,7 Stunden pro 
Woche für ihr Ehrenamt aufzubringen, entspricht 
der Wert der bayerischen Kolleg*innen mit 39,5 
Stunden einem Vollzeitäquivalent. Mit 30,8 Stunden 
pro Woche folgen Sachsen und mit 25,3 Baden- 
Württemberg. 

Die Darstellung eines einheitlichen Aufgaben-
portfolios der eBm gestaltet sich schwierig, da 
nicht nur der rechtliche Rahmen der Bundesländer 
variiert, sondern auch in einem Land die Auf-
gabenverteilung zwischen Gemeinderat, eBm  
und Verwaltungsgemeinschaft aufgrund von  
Optionsmodellen unterschiedlich sein kann. 

Im Fragebogen konnten die Befragten statt-
dessen typischen Aufgaben die von ihnen wahr-
genommene Bedeutung zuweisen. Dabei zeigt 
sich, dass es in manchen Bereichen sehr geringe 
Unterschiede zwischen den Bundesländern gibt. 
Die meisten eBm halten ihre Aufgabe als An-
sprechpartner*in und Fürsprecher*in der Bür-
ger*innen für am wichtigsten. Zugleich haben aber 
auch die Umsetzung der Gemeinderatsbeschlüsse 
und die Förderung neuer Projekte in der Gemein-
de einen hohen Stellenwert. Parteipolitik spielt da-

Abbildung 2: Arbeitsaufwand der eBm nach Bundesland  
im Durchschnitt 

 

Quelle: Befragung ehrenamtlicher Bürgermeister*innen 2022,  
Angaben in Stunden pro Woche, n = 1 436 
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bei für die eBm nur eine untergeordnete Rolle, die 
Befragten halten die Umsetzung des Programmes 
der eigenen Partei bzw. Wählervereinigung für weni-
ger wichtig. Die Umsetzung eigener politischer Vor-
stellungen ist nur für wenige eBms eine wichtige 
Aufgabe, außer in Sachsen-Anhalt, Baden-Württem-
berg und Rheinland-Pfalz, wo diese Aufgabe höhere 
Zustimmungswerte erhält.

Bezogen auf die Gemeindegröße sind folgende 
Unterschiede zu erkennen: Die Aufgabe der Re-
präsentation nach Außen scheint mit steigender  
Einwohnerzahl relevanter zu werden. Gleichzeitig 
nimmt die wahrgenommene Bedeutung der Stär-
kung des sozialen Zusammenhalts, der Förderung 
des bürgerschaftlichen Engagements und die Wah-
rung der Selbständigkeit und Identität der Gemeinde 
tendenziell mit der Einwohnerzahl ab. Daraus kann 
geschlossen werden, dass eBm besonders in klei-
nen Gemeinden auch außerhalb der politischen  
und administrativen Arena in ihrer sozialen Funktion 
als wichtige Akteur*innen der gesellschaftlichen 
Kohäsion wirken. Zudem zeigt sich, dass mit stei-
gender Einwohnerzahl auch die eigenen politischen 
Vorstellungen sowie das Programm der Partei bzw. 
Wählergemeinschaft in der Amtsausführung der 
Befragten relevanter werden. 

Gestaltungswille maßgeblich für Kandidatur

Betrachtet man die Motivation der eBm für ihre  
erste Kandidatur, lassen sich Unterschiede zwi-
schen den Befragten nach Bundesland erkennen. 
Der dominanteste Grund zu kandidieren ist der  
Gestaltungswille, der in Sachsen-Anhalt, Sachsen 
und Baden-Württemberg besonders stark ausge-
prägt ist. An zweiter Stelle folgt in allen Bundes-
ländern die direkte Ansprache von potenziellen  
Kandidierenden durch Amtsvorgänger*innen,  
Par teien oder Bürger*innen. Eigene Verwaltungs-
kenntnisse sind ein ebenso wichtiger Grund,  
welcher besonders in Baden-Württemberg und 
Brandenburg eBm zur Kandidatur motivierte. Die 
Unzufriedenheit mit der Arbeit des Vorgängers 
scheint in manchen Fällen von Relevanz zu sein,  
ist aber im Vergleich zu den anderen Gründen zu 
vernachlässigen. 

Auch in der Motivation zur Kandidatur zeigt sich, 
dass Parteien im ländlichen Raum wenig relevant 
sind: Obwohl das Programm der Partei/Wählerver-
einigung in Niedersachsen eine etwas wichtigere 
Rolle spielt als in anderen Bundesländern, ist dies 
auch dort kein maßgeblicher Faktor. In Thüringen, 
Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt gaben  

sogar drei Viertel der Befragten an, sich unabhängig 
von Partei und Wählervereinigungen für alle Bür-
ger*innen einzusetzen.

Amtsnachfolge überwiegend nicht gesichert

Wenn ehrenamtliche Bürgermeister*innen in den 
letzten Jahren im Fokus der medialen Aufmerksamkeit 
standen, dann oftmals im Kontext des Nachwuchs-
mangels und der vakanten Position. Die Befragungs-
ergebnisse sind hinsichtlich der Bereitschaft zur er-
neuten Kandidatur jedoch stärker zu differenzieren. 
Die Bereitschaft zur erneuten Kandidatur der gegen-
wärtig aktiven eBm wurde im Fragebogen mit den 
Antwortoptionen „Ja“, „Nein“ und „noch unsicher“ ab-
gefragt. Über ein Drittel aller befragten eBm würden 
wieder antreten (35 %), 28 % antworteten mit nein, 
36 % sind sich noch unsicher. Während 64 % der  
Befragten in Sachsen erneut kandidieren möchten, 
sind es in Niedersachsen nur 27 %. Eine weitere 
Kandidatur schließen in Baden- Württemberg 42 %,  
in Bayern 33 % und in Rheinland- Pfalz 32 % der  
Befragten aus. Besonders in Niedersachsen (48 %), 
Thüringen (45 %) und Brandenburg (43 %) sind viele 
der befragten Amtsinhaber*innen noch unsicher.  
Die häufigsten angegebenen Gründe dafür sind  
zunehmende Bürokratie, das eigene Alter und das 
Anspruchsdenken der Bürger*innen. 

Diese Zahlen könnten auch eher auf einen Genera-
tionswechsel statt einen Nachwuchsmangel hindeu-
ten, jedoch zeigt sich auf die Frage nach potenziellen 
Nachfolger*innen ein dramatisches Bild: 81 % aller 
Befragten sehen ihre Nachfolge als offen an. Beson-
ders hoch sind diese Werte in Baden-Württemberg 
(90 %), Thüringen (89 %) und Rheinland-Pfalz (86 %). 
Etwas optimistischer sind die eBm in Bayern und 
Sachsen, da dort nur jeweils 75 % keinen poten-
ziellen Nachfolger sehen. 

Um mehr Menschen für das Amt zu interessieren, 
werden Bürokratieabbau und eine Vereinfachung von 
Förderanträgen in allen Bundesländern als wichtige 
Bedingungen angesehen. Auch eine bessere finan-
zielle Ausstattung der Gemeinde spielt für die befrag-
ten eBm eine wichtige Rolle bei der Rekrutierung  
Interessierter für das Amt. Bei der Forderung nach  
einer höheren Aufwandsentschädigung unterschei-
den sich die Meinungen, da diese Position etwa  
in Baden-Württemberg stärker vertreten wird als  
in Niedersachsen.

Die befragten Frauen befürworten eine direkte  
Ansprache durch Amtsvorgänger*innen oder Mit-
glieder des Gemeinderats stärker als ihre männlichen 
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Kollegen, ebenso wie die Übernahme von Aufgaben 
durch die Verwaltung oder ihre Stellvertreter*innen. 
Um die Unterrepräsentation von Frauen als ehren-
amtliche Bürgermeisterinnen zu reduzieren, könnten 
Handlungsansätze diese Punkte adäquat aufgreifen. 

Hass und Anfeindungen 

Seit einigen Jahren häufen sich Berichte von  
Beschimpfungen, Bedrohungen oder Angriffen auf 
Bürgermeister*innen. Welche Relevanz diesen Be-
drohungen beigemessen wird, zeigt sich darin, dass 
auch Bundespräsident Frank Walter Steinmeier be-
tont, dass Kommunalpolitiker*innen nicht „Fußab-
treter der Frustrierten“ werden dürften (Bundes-
präsidialamt 2019). 

Unsere Daten zeigen, dass 56 % der Befragten  
bereits Erfahrungen dieser Art im Rahmen ihrer  
Tätigkeit gemacht haben, ein Fünftel sogar mehr-
fach. Ebenfalls fällt auf, dass in Sachsen-Anhalt,  
Baden-Württemberg und Bayern mehr eBm Anfein-
dungen erlebt haben als in Niedersachsen und 
Sachsen. Es deutet sich aber an, dass diese Ereig-
nisse in kleineren Gemeinden seltener vorkommen 
und der Anteil der eBm, die davon berichten, mit  
der Einwohnerzahl steigt. 

Der Großteil der Vorfälle bezieht sich auf persön-
liche Beleidigungen und Bedrohungen (81 %), bspw. 
per Brief/Fax (32 %) oder auch im digitalen Raum 
per E-Mail oder über soziale Medien (22 %). Von 
körperlichen Angriffen berichteten 3 % der Befrag-
ten, jedoch schilderten weitere im zugehörigen Frei-
feld der Befragung Sachverhalte mit strafrechtlicher 
Relevanz bis hin zu zerstochenen Autoreifen oder gar 
Morddrohungen gegen ihre Person samt Familie. 

Am häufigsten fanden diese Vorfälle bei öffent-
lichen Veranstaltungen (46 %) statt, gefolgt von Vor-
fällen in Diensträumen (35 %), bei privaten Tätig-
keiten (35 %) und im Wohnumfeld (23 %). Frauen 
gaben häufiger (62 %) an, beleidigt, beschimpft,  
bedroht oder tätlich angegriffen worden zu sein,  
als ihre männlichen Kollegen (55 %). In kleineren 
Gemeinden fanden diese Ereignisse tendenziell 
eher zu Hause und bei privaten Tätigkeiten statt  
als in den größeren Kommunen. 

Diese Bedrohungslage belastet die ehrenamtlichen 
Bürgermeister*innen zusätzlich und hat sehr wahr-
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schein lich einen Einfluss auf die Bereitschaft poten-
zieller Interessierter zu kandidieren. Für Betroffene 
stellt der Deutsche Städte- und Gemeindebund  
einen ersten Ansprechpartner dar (DStGB 2021), 
der beratend zur Seite stehen kann, jedoch sollten 
Vorfälle mit strafrecht licher Relevanz nicht mar gi-
nalisiert, sondern zur Anzeige gebracht werden. So 
gibt es bspw. in Bayern in jeder Staatsanwaltschaft 
eine Kontaktstelle für betroffene Kommunalpoliti-
ker*innen. 

Fazit

Ehrenamtliche Bürgermeister*innen sind in vielen 
Bundesländern ein zentraler Bestandteil der Kommu-
nalpolitik und ihr ehrenamtliches Engagement trägt 
erheblich zur Kommunalen Selbstverwaltung im länd-
lichen Raum bei. Dieses „unbekannte Wesen“ zu er-
forschen und zu befragen schließt nicht nur eine For-
schungslücke, sondern hebt die Relevanz im politi-
schen System hervor und betont damit verbundene 
Probleme und Verbesserungspotenziale. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass  
trotz der unterschiedlichen Rahmenbedingungen 
in den Bundesländern und der Anforderungen in  
den einzelnen Gemeinden gewisse Tendenzen zu 
erkennen sind. Die Herausforderung der Verein-
barkeit von Ehrenamt, Hauptberuf und Familie,  
der alltäg liche bürokratische Aufwand sowie die  
Erfahrungen der eBm mit Anfeindungen im Amt  
ähneln sich sehr. 

Ob nun das Amt des eBm zu Gunsten des teure ren 
Hauptamtes abgeschafft wird, neue Formen der  
interkommunalen Zusammenarbeit zum Zwecke  
der Effizienz steigerung der Kommunalverwaltung  
entstehen oder gar Gemeinden sich zusammen-
schließen, bleibt neben weiteren Optionen zu  
dis kutieren. Wichtig ist, im Diskurs die eBm zu  
beteiligen und mittels wissenschaftlicher Forschung 
das bislang unbekannte Wesen des eBm besser 
verstehen zu können. Ziel sollte es sein, den eBm 
eine bessere Vereinbarkeit von Ehrenamt, Beruf  
und Familie zu ermöglichen, Nachwuchs zu gewin-
nen und die politische Repräsentation im ländlichen 
Raum auch in Zeiten der knappen kommunalen 
Kassen und der finanziellen Krisen zu garantieren. 
Hierzu werden nach fortgesetzten Auswertungen 
und Diskussionen im weiteren Projekt verlauf Vor-
schläge generiert. 


